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RS OGH 1961/1/20 2Ob457/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1961

Norm

ABGB §1327 f

Rechtssatz

Die vom Dienstgeber des Getöteten an die Witwe bezahlte Zuschußrente ist keine freiwillige Zuwendung, sondern

gebührt ihr zufolge kollektivvertraglicher Regelung. Sie ist daher bei der Berechnung des Schadens zu berücksichtigen

und vermindert in voller Höhe den Schaden der Witwe.

Entscheidungstexte

2 Ob 457/60
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